
AMTLICHE 

BEKANNTMACHUNG 

der 

Gemeinde Erzhausen 
Betr.: Einladung zur 26. Sitzung der Gemein-
devertretung 
am Montag, den 12.05.2014 um 20:00 Uhr 
im Sitzungssaal des Bürgerhauses, Erzhau-
sen, Rodenseestr. 9 
 
Tagesordnung: 
 

1. Feststellung der Beschluss-

fähigkeit und evtl. Einwen-

dungen gegen die Nieder-

schrift der letzten Sitzung 

2. Bericht des Gemeindevor-

standes 

3. Bericht der Ausschüsse und 

sonstiger Gremien 

 Teil A: 

4. Interessenbekundungsver-

fahren für Bürgerhaus 

Fachplanung für die Lüf-

tungs-/Kühlungs- und Sani-

täranlagen im Bürgerhaus 

 Teil B: 

5. Interaktives Anregungs- und 

Ereignismanagement für 

Kommunen ("AEM") 

-Antrag der CDU-Fraktion- 

6. Nutzungs- und Gebühren-

ordnung des Bürgerhauses 

7. Konzeptionen für Kinderta-

gesstätten - Erstellung Trä-

gerkonzeption als Rahmen-

konzeption 

8. Aufnahme und Unterbrin-

gung von Asylbewerbern 

9. Evangelischer Kindergarten - 

Antrag auf Erhöhung des 

Sollstellenplanes 

10. Verkauf kommunaler Wohn-

häuser 

hier: Erneute Beschlussfas-

sung der Rahmenbedingu-

nen, insbesondere: 

Sicherung des Wohnrechts 

durch Eintragung in das 

Grundbuch 

11. Antrag auf Beschaffung ei-

nes Einsatzleitwagens (ELW) 

für die Feuerwehr 

12. Veranstaltungen "Brauch-

tums-, Familien- und Mit-

machfest" und "Jubiläums-

meile" 

13. Mitteilungen 

 Nichtöffentlicher Teil der 

Gemeindevertretersitzung 
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    GemVertr 
                                                               Gemeindevertretung Erzhausen 

Erzhausen, den 14.05.2014  

N I E D E R S C H R I F T  

zur 26. Sitzung der Gemeindevertretung 

am Montag, den 12.05.2014. 

Sitzungsbeginn: 20:00 Uhr Sitzungsende: 20:25 Uhr 

 
Es waren anwesend: 
 
Gemeindevorstand: 
Bürgermeister Seibold, Rainer   
Luley, Roland   
Deußer, Karl-Heinz   
Rollar, Gerd   
Staudt, Helga   
Woost, Günther  
 
Gemeindevertretung: 
SPD-Fraktion:  
Mönch, Axel   
Katzenmayer, Anneliese   
Müller, Horst   
Roda Gracia, Francisco   
Scarpetta, Stefano   
Schroth, Marvin   
Staudt, Nicole   
 
CDU-Fraktion: 
Schreder, Marc   
Broj, Felix   
Haass, Jürgen   
Müller, Franz   
Schiller, Matthias   
 
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN: 
Dr. Heidenreich, Andreas   
Graewert, Günter   
Osterkamp, Ingrid   
Schäfer-Baab, Renate   
Schröpfer, Manfred   
 
Fraktion Freie Wähler Erzhausen: 
Leimann, Christiane   
Krause, Stefan   
Schach, Richard   
 
Fraktionslos: 
Dr. Plasa, Reiner   
 
Schriftführer: 
Frese, Wilhelm   
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Tagesordnung: 

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
Der stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertretung Axel Mönch begrüßt die Anwesenden 
und eröffnet die ordnungsgemäß und fristgerecht einberufene 26. Sitzung der 
Gemeindevertretung. Mit zunächst 20 anwesenden Mitgliedern wird die Beschlussfähigkeit 
festgestellt. Einwände gegen die Niederschrift der letzten Sitzung liegen nicht vor und werden 
nicht erhoben.  
Er teilt mit, dass der Tagesordnungspunkte 5, 6, 8, 10 und 14 wegen weiterem Klärungsbedarf 
zurückgestellt werden und im Haupt- und Finanzausschuss verbleiben.  
Bürgermeister Rainer Seibold zieht den Tagesordnungspunkt 12 zurück. 
 

2. Bericht des Gemeindevorstandes 
Für den Gemeindevorstand berichtet Bürgermeister Rainer Seibold: 

 Der Antrag der deutschen Telekom auf Abbau der öffentlichen Telefonzellen am 
Hessenplatz und am Park am Bahnhof wurde vom Gemeindevorstand abgelehnt. 

 Um das Erstellen der Jahresabschlüsse 2008 bis 2013 zu beschleunigen stimmt der 
Gemeindevorstand der Schaffung einer Stelle als geringfügig Beschäftigten zu. Mittel hierfür 
stehen durch Zuschüsse vom Land zur Verfügung. Eine geeignete Kraft konnte bisher nicht 
gefunden werden. 

 Für die Lizenzverlängerung des Avira-Virenschutzes für die Rechner der Verwaltung für die 
nächsten drei Jahre wurden Mittel in Höhe von 3071,33€ bereitgestellt. 

 Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kita Kiefernweg wurden Mittel 
in Höhe von 28.105,42€ bereitgestellt. 

 Die Pächter mit Verträgen über die Nutzung von gemeindeeigenen Randstreifen im 
Baugebiet „Am Hainpfad“ werden in den nächsten Wochen mit Anschreiben darauf hingewiesen, 
dass die Pachtverträge nach ihrem regulären Ablauf zum 31.12.2020 seitens der Gemeinde 
aufgekündigt werden. Ferner wird auf die Einhaltung der Vorgaben der Unteren 
Naturschutzbehörde hingewiesen. 

 Mein geplanter Aufruf in die Bürgerschaft, sich an kleinen Verschönerungsmaßnahmen auf 
dem Hessenplatz ehrenamtlich zu beteiligen wurde mittels email-Abfrage an den 
Gemeindevorstand mehrheitlich befürwortet. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass die geplanten Maßnahmen – Fahnenmasten gangbar machen – Brunnen und 
Versorgungsgebäude reinigen und verschönern – möglichst kostenneutral und unter Einbindung 
Erzhäuser Firmen und der Bürgerschaft – nicht den rechtskräftigen Beschluss der 
Gemeindevertretung zur Neugestaltung Hessenplatz tangieren. Der Hessenplatz soll zu unseren 
Feierlichkeiten den Besuchern lediglich einen schöneren Anblick bieten. 

 Vom 12. bis 19. April 2014 führte die Kinder- und Jugendförderung ihre nunmehr 9. Ski- und 
Snowboardfreizeit durch. Insgesamt 60 Personen, darunter 51 Kids im Alter von 10 bis 18 Jahren 
verbrachten eine herrliche Woche im Montafon in Österreich. Auch im nächsten Jahr soll es 
wieder eine Ski- und Snowboardfreizeit geben, dann die 10. Jubiläumsfahrt vom 4. bis 11. April 
2015. 
 

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien 
Der stellvertretende Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Dr. Andreas Heidenreich 
berichtet von den Ergebnissen der Ausschusssitzung vom 05.05.2014. 
Von der Sitzung des Sport- Kultur- und Sozialausschusses am 31.01.2014 berichtet die 
Vorsitzende Renate Schäfer-Baab. 
 
Nach Eintreffen des Gemeindevertreters Felix Broj (CDU) gegen 20.10 Uhr ist die 
Gemeindevertretung mit 21 Mitgliedern beschlussfähig. 
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Teil A: 

4. Interessenbekundungsverfahren für Bürgerhaus 
Fachplanung für die Lüftungs-/Kühlungs- und Sanitäranlagen im Bürgerhaus 
Drucksache V/236 
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an den Bau-, Verkehrs- und 
Umweltausschuss 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 

 

 Teil B: 

5. Interaktives Anregungs- und Ereignismanagement für Kommunen ("AEM") 
-Antrag der CDU-Fraktion- 
Drucksache V/185 2. Ergänzung 
 
Die Angelegenheit verbleibt im Haupt- und Finanzausschuss. 

Beratungsergebnis: Abgesetzt 

 

6. Nutzungs- und Gebührenordnung des Bürgerhauses 
Drucksache V/232 
 
Die Thematik verbleibt im Haupt- und Finanzausschusses.  

Beratungsergebnis: Abgesetzt 

 

7. Konzeptionen für Kindertagesstätten - Erstellung Trägerkonzeption als Rahmenkonzeption 
Drucksache V/234 
 

Beschluss: 

Die Erstellung einer Trägerkonzeption als Rahmenkonzeption für die Kindertagesstätten in 
Erzhausen wird beschlossen. Herr Bürgermeister Rainer Seibold mit der Ausarbeitung beauftragt. 
Basierend auf der Trägerkonzeption werden dann 2015 pädagogische Konzeptionen innerhalb 
der jeweiligen Kindertagesstätten erarbeitet. Die gefassten Eckpunkte aus der Sitzung des Sport-
, Kultur- und Sozialausschusses vom 15.04.2013 zu TOP 3 sollen sich in den Konzeptionen 
widerspiegeln. Hierfür finden im Kalenderjahr 2015 insgesamt 6 Schließ-/Konzeptionstage pro 
Einrichtung statt, über die die Elternbeiräte unterrichtet wurden. Bei Durchführung von 
Konzeptionstagen ist die Betreuung der Kinder sicherzustellen, deren 
Eltern/Erziehungsberechtigte keine zumutbare Möglichkeit haben, die Betreuung ihrer Kinder 
anderweitig zu gewährleisten. 
 
Für die externe Begleitung werden im Haushaltsjahr 2014 außerplanmäßige Ausgaben in Höhe 
von 2.500 € zur Verfügung gestellt. Mittel für das Haushaltsjahr 2015 werden im Rahmen der 
Haushaltsplanberatungen angemeldet. 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
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8. Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern 
Drucksache V/235 
 
Die Thematik verbleibt im Haupt- und Finanzausschuss. 

Beratungsergebnis: Abgesetzt 

 

9. Evangelischer Kindergarten - Antrag auf Erhöhung des Sollstellenplanes 
Drucksache V/237 
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung stimmt der Erhöhung des Stellenplanes für pädagogisches Personal im 
Evangelischen Kindergarten zum 01.09.2014 um 0,82 Stellen zu. 

 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 

 
Der weiteren Erhöhung des Stellenplanes für den evangelischen Kindergarten zum 01.08.2014 
um 0,4 Stellen (Verpflichtung einer Anerkennungspraktikantin) stimmt die Gemeindevertretung 
ebenfalls zu. 
 

Beratungsergebnis: 13 Ja-Stimmen (7 SPD, 5, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, 1 Dr. Rainer Plasa), 6 
Nein-Stimmen (5 CDU, 1 Freie Wähler Erzhausen), 2 Enthaltungen (Freie Wähler Erzhausen) 

 

10. Verkauf kommunaler Wohnhäuser 
hier: Erneute Beschlussfassung der Rahmenbedingungen, insbesondere: 
Sicherung des Wohnrechts durch Eintragung in das Grundbuch 
Drucksache V/238 
 
Die Thematik verbleibt im Haupt- und Finanzausschuss. 

 Beratungsergebnis: Abgesetzt 

 

11. Antrag auf Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für die Feuerwehr 
Drucksache V/239 
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung stimmt der Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges (ELW) für die 
Freiwillige Feuerwehr Erzhausen gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan zu. Entsprechende 
Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 € stehen im Haushaltsplan 2014 bereit. 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 

 

12. Veranstaltungen "Brauchtums-, Familien- und Mitmachfest" und "Jubiläumsmeile" 
Drucksache V/240 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vom Gemeindevorstand zurückgezogen. 

Beratungsergebnis: Abgesetzt 
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13. Mitteilungen 

Bürgermeister Rainer Seibold teilt mit, dass am heutigen Tag die Genehmigung des Haushaltes 
2014 eingegangen ist. 

Der stellvertretende Vorsitzende Axel Mönch teilt mit, dass am kommenden Mittwoch eine 
Besichtigung des gemeindlichen Gebäudes Hauptstraße 99 stattfindet. 

 

  

Nichtöffentlicher Teil der Gemeindevertretersitzung 

14. Verkauf von gemeindlichen Grundstücken an die Hessische Flugplatzgesellschaft (HFG) 
Egelsbach 
hier: Antrag auf Beteiligung der Gemeinde Erzhausen am Prozess einer Musterklage 
wegen Art und Höhe der zu leistenden Entschädigung. (§ 50 HEG) 
Drucksache V/241 
 
Die Thematik verbleibt im Haupt- und Finanzausschuss.. 

Beratungsergebnis: Abgesetzt 

 

 
Da keine Mitteilungen und weitere Anfragen vorliegen, schließt der Vorsitzende gegen 20:25 Uhr die 
Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
Für die Ausfertigung: Der stellvertretende Vorsitzende: 
 

  

 

  

 

W. Frese -Axel Mönch- 

(Schriftführer)  
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Gemeinde Erzhausen (Stand 28.04.2014)                                         Beschluss- und Antragskontrolle 

Amt    Titel    Termin Drucksache    Informationen   Erledigung bis: 
60 Vergabe eines Planungsauftrages zur Neugestaltung des 

Radweges zur Hessenwaldschule; 
hier: Ergänzte Kostenberechnung    

22.03.2010 IV/231 Antrag auf Fördermittel beim ASV wurde gestellt.  
Hessen Mobil hat im Antwortschreiben mitgeteilt, dass der 
Mittelbedarf aller in 2012 beantragten Maßnahmen, die 
verfügbaren Fördermittel des Landeshaushaltes übersteigt. 
Unter Berücksichtigung der eingereichten Unterlagen der 
Gemeinde Erzhausen, hat die hessenweite Bewertung 
hinsichtlich der Dringlichkeit der o.g. Maßnahme ergeben, 
dass diese im Jahre 2012 nicht gefördert werden kann. 
Beantragung der Fördermittel sind für das Jahr 2013/14 zu 
übernehmen. 
Antwort von Hessen Mobil liegt vor. Es ist zu erwarten, dass 
auch in 2014 keine Fördermittel vom Land Hessen für die 
Baumaßnahme bereitgestellt werden. 

31.07.2014 

02 Aufstellung von Frauenförderplänen 
- Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 
90/Die Grünen -    

19.12.2011 V/58 Die Frauenbeauftragte berichtet künftig alle zwei Jahre erneut 
über die Umsetzung des Frauenförderplanes und zwar gemäß 
§ 6 Abs. 3 und Abs. 6 des Hessischen 
Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG) 

30.06.2015 

3.0 Kooperation der Städte und Gemeinden im Gebiet der 
DADINA zur Verbesserung der Haltestelleninfrastruktur 
(Neu- bzw. Ausbau von Bike + Ride Anlagen)    

19.03.2012 V/68 Folgende Erweiterungen sind im Rahmen der Kooperation 
geplant: 10 abschließbare Fahrradboxen am Bahnhof, weitere 
24 Fahrradständer im Bereich der Glasüberdachungen und je 
ein Fahrgastunterstand an den Bushaltestellen Südliche 
Ringstraße /K 167 (Westseite) und Wilhelm-Leuschner Str. 
(Westseite). Planungen über Büro Krebs & Kiefer laufen. 

31.12.2014 

02 Jährliche Gebührenanpassung  
- Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und 
Bündnis90/DIE GRÜNEN -    

13.08.2012 V/88 Erfolgt zur Haushaltsberatung 2015 30.09.2014 

40 Prüfung von einkommensabhängigen Kindergartenbeiträge 
-Antrag der SPD-Fraktion-    

05.11.2012 V/114 Die Prüfung der einkommensabhängigen 
Kindergartenbeiträge wird derzeit noch diskutiert. 

31.12.2014 

3.0 Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für 
Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der 
Gemeinde Erzhausen (Sondernutzungssatzung) vom 
10.08.2000; 
 
Bezug: Gemeindevertretungsbeschluss vom 05.11.2012 
(DS V/102)    

04.02.2013 V/124 Wegen Arbeitsüberlastung noch nicht erledigt. 30.06.2014 

2.0 Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung bei der 
Gemeindeverwaltung Erzhausen 
hier: Angebote hinsichtlich externer Unterstützung 
-Antrag der CDU-Fraktion-    

29.04.2013 V/150 Mittel zur Umsetzung wurden im Haushalt 2014 verplant. 
Genehmigung liegt noch nicht vor. Definition nach § 14 
GenHVO und personelle Ressourcen fehlen. 

12.05.2014 

2.0 Vorschläge zur Haushaltssicherung 
-Antrag der SPD-Fraktion-    

19.08.2013 V/166 Wurde bis zu einem interfraktionellen Treffen zurückgestellt. 
Danach erneute Aufnahme in die Beratung. 

24.03.2014 
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02 Verbesserung der Nahverkehrsanbindung; 
Antrag Bündnis 90/DIE GRÜNEN    

30.09.2013 V/201  30.06.2014 

02 Richtlinien der Gemeinde Erzhausen zur Förderung der 
Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern bis zum 3. 
Lebensjahr in Tagespflegestellen und Einrichtungen;    

30.09.2013 V/195 Momentan erfolgt die Aktualisierung einer Richtlinie gem. 
Stellungnahme des Hessischen Städte- und Gemeindebundes und 
Prüfung/Verhandlung bzgl. öffentlich-rechtlichem 
Vertragsabschluss mit den Betroffenen 

31.12.2014 

3.0 Unterstand Bushaltestelle K 167/Südliche Ringstraße; 
Antrag SPD-Fraktion    

30.09.2013 V/198 Umsetzung der Fahrgastunterstände sind in den Förderantrag 
"Ausbau BIKE&RIDE- Anlagen" von DADINA übernommen 
worden. 
Grundstücksbesitzer des Anwesens Wilhelm-Leuschner-Straße 31 
sind über das Vorhaben schriftliche informiert, Rückantwort stehtr 
noch aus. 

30.07.2014 

60 Durchführung der Planungsmaßnahmen zum Ausbau der 
Industriestraße mit Lärmschutzwand    

30.09.2013 V/188 Interessenbekundungsverfahren für Lärmgutachten und Prüfung 
der Kostenumlegung an Anwohner über Erschließungskosten ist 
abgeschlossen. 
Momentan werden die Angebote eingeholt und anschließend 
bewertet. 

30.05.2014 

60 Rad-/Fußweg Frankfurter Kreuz bis Heegberghalle; 
Antrag SPD-Fraktion    

30.09.2013 V/200 Personelle Ressourcen fehlen, auf Grund von hoher 
Arbeitsauslastung im Fachbereich noch nicht begonnen. 

29.12.2014 

3.0 Verkehrssicherungspflicht und Wahrnehmung 
ordnungsbehördlicher Aufgaben; 
Überwachung des ruhenden Verkehrs    

31.10.2013 V/133 
1. Ergänzung 

 30.08.2014 

3.0 Verpachtung gemeindlicher Grundstücke und Gebäude 
-Anfrage der Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN-    

24.03.2014 V/230  22.04.2014 

 



 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache V/236 

 

Aktenzeichen: TOP 

federführendes Amt: 3.0 Technische Verwaltung 

Sachbearbeiter/in: Herr Heller 

Datum: 08.04.2014 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeindevertretung 12.05.2014  

Bau-, Verkehrs- und 
Umweltausschuss 

02.06.2014  

Haupt- und Finanzausschuss 17.06.2014  

Gemeindevertretung 23.06.2014  

Haupt- und Finanzausschuss 17.07.2014  

Gemeindevertretung 21.07.2014  

 
Interessenbekundungsverfahren für Bürgerhaus 
Fachplanung für die Lüftungs-/Kühlungs- und Sanitäranlagen im Bürgerhaus 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Erstellung eines gesamtheitlichen 
Sanierungskonzeptes durch das Büro Hiebel und stellt hierfür außerplanmäßige Mittel 
zur Verfügung. 

 

Sachdarstellung: 
 
Im Rahmen der Bearbeitung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes des Fachbereichs III 
(Entsprechender Ausschnitt wurde beigefügt) durch den Gemeindevorstand wurde festgelegt, 
dass für die Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlagen ein ganzheitliches Konzept zu den 
notwendigen Sanierungen erstellt werden soll. Es besteht der Bedarf eines Fachplanungsbüros im 
Sinne der zukünftigen Energieeinsparung. Die Fachingenieure konnen alle Gewerke miteinander 
abwägen und optimieren umd somit die ideale, energiesparende Lösung für das Bürgerhaus 
erarbeiten. 
 
Ein Interessenbekundungsverfahren wurde danach eingeleitet über das nun zwei Angebote 
vorliegen. Das ganzheitliche Konzept soll folgende Teilleistungen dokumentieren: 
 

 Aufnahme des Ist-Zustandes aller Anlagen (Lüftung, Kanal, Kühlung, Warmwasser, 

Kaltwasser) 

 Prüfung und Bewertung der Anlagen aus  

o technischer Sicht 

o wirtschaftlicher Sicht 

o energetischer Sicht 

 Aufzeigen von Mängeln, Fehlern und Optimierungspotential 



Vorlage:  Seite - 2 - 

 Erweiterung der Lüftungsanlage Zuluft im Getränkestützpunkt für Kühlanlage 

 Prüfung und Vorschläge von Energieeinsparmöglichkeiten 

 Prüfung des Einsatzes von Solarthermie 

 Prüfung einer Ergänzung der Lüftungsanlagen um Klimageräte 

 Vorschläge zur Erreichung eines Soll-Zustandes 

 Ermittlung aller Kosten für die Vorschläge 

 Vorstellung/Präsentation des Konzeptes beim AG 

 Bereitstellung des Konzeptes in digitaler Form sowie in Papierform 

 
Das Angebot des Ingenieur Hofmann liegt deutlich über dem des Büro Hiebel. Das Büro Hiebel 
kennt bereits das Bürgerhaus. Es hat die Sanierung der Lüftung im großen Saal im Rahmen des 
Konjunkturprogramms durchgeführt.  
 
Für diese Maßnahme sind für das Jahr 2014 keine Haushaltsmittel vorgesehen.  
 
Der Gemeindevorstand verweist  die Angelegenheit auf Grund der Überschreitung der 
Angebotssumme von 5.200€ gemäß §1, Abs.3, Nr. der Hauptsatzung der Gemeinde Erzhausen 
an die Gemeindevertretung. 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, ein gesamtheitliches Konzept im Sinne der zukünftigen 
Energieeinsparung durch das Büro Hiebel erstellen zu lassen.   
 
Die Gemeindevertretung wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten 
 
 
Anlage: 
- Angebot Büro Hofmann 
- Angebot Büro Hiebel 
- Auszug aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplan (Bürgerhaus) 
 
Interner-Vorgang: IV-2013-829 
 



























Bedarfs- und Entwicklungsplan             44   
Fachbereich III -  Technische Verwaltung / Bauen / Bauhof 
 

 

Gemeinde Erzhausen • Technische Verwaltung • Stand: 8. April 2014 
 

4.2.11. Spielplätze (3104-058) 
 

Die Spielplätze wurden in den letzten Jahren in vielen Bereichen saniert. 
Der Spielplatz in der Mainstraße muss bezüglich der Bepflanzung überarbeitet werden. Weiterer größerer 
Handlungsbedarf besteht nicht. 
 
Um der gesetzlichen Verpflichtung der Verkehrssicherung und im Sinne der Sicherheit unserer Kinder wurde 
ein Unternehmen mit der regelmäßigen Begehung und Prüfung der Spielplätze beauftragt. Pro Jahr 
entstehen insgesamt Kosten in Höhe von 5.617,45 €. Ausgeführt werden wöchentliche Sichtkontrollen (26 
pro Spielplatz/Jahr), halbjährliche Funktionskontrollen sowie die Jahreshauptinspektion der Spielplätze. 
 
Im Neubaugebiet Hainpfad ist eine Fläche für einen Spielplatz vorgesehen. 
 

4.2.12. Bürgerhaus (3104-101/-152/-159) 
 

(1) Historie 
 
Zum ersten Mal stellt der Vorsitzende, Franz Grimm, das Thema Neubau eines Bürgerhauses auf die 
Tagesordnung. In der Sitzung der Gemeindevertretung am 19.07.1978 stellten die Architekten Egon Gärtner 
und Dietrich Neumann das Vorplanungskonzept des Gemeindezentrums Erzhausen vor. Sodann wird durch 
einstimmigen Beschluss der Auftrag zur Vorplanung an das Team Gärtner/Neumann vergeben. 
Am 26.09.1978 beschließt die Gemeindevertretung einstimmig so wörtlich „den Bau eines Bürgerhauses mit 
Gemeinschaftseinrichtungen“. 
 
Der Planungsauftrag erfolgt in der Sitzung vom 23.11.1978 und die Bauantragsplanung wird am 29.04.1980 
einstimmig gebilligt. Gleichzeitig wird festgestellt, dass die Bausumme sich in Höhe von 8 Millionen DM 
bewegen soll. 
 
Nach intensiven Beratungen des Haupt- und Finanzausschusses und des Bau-, Verkehrs- und 
Planungsausschusses mit  den Architekten wird in der Sitzung vom 11.05.1981 beschlossen, dass der 
Höchststands des Bauvolumens auf 10 Millionen DM festgelegt wird. 
 
Die Finanzierung ist mit Hilfe des damals von der Hessischen Landesregierung neu gegründeten 
Investitionsfond B und entsprechenden eigenen Haushaltsmitteln auf gesunder finanzieller Basis gesichert. 
 
Bereits am 16.08.1983 berichtet der Bauleiter, Architekt Gärtner, dass die Rohbauarbeiten nahezu 
abgeschlossen sind. 
 
Am 28.08.1983 beschließt die Gemeindevertretung den Übergabetermin des Bürgerhauses auf den 
28.10.1983 festzulegen. Bereits im Mai wurde das Rathaus mit dem angegliederten Seniorentreff und der 
Gemeindebücherei ohne größere Feierlichkeiten seiner funktionellen Bestimmung übergeben. 
 
Die erste Sitzung der Gemeindevertretung findet schließlich am 07.11.1983 unter Leitung von Franz Grimm 
im neuen Parlamentssaal statt. 
 
Heute kann festgestellt werden, dass es eine kluge Entscheidung war, den Parlaments-Sitzungssaal in das 
Raumprogramm des Bürgerhauses zu integrieren. So kann dieser Raum das ganze Jahr voll genutzt werden.  
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(2) Allgemeine Daten 
 

Bürgerhaus  

Gebäudetyp Gemeinschaftseinrichtung  

Adresse Rodenseestraße 5-9 

Baujahr 1983 

Nutzung Gaststätte, Bürgersaal, 2 Wohnungen 

Wärmeerzeuger Über Heizungsanlage Rathaus 

Energieausweis Nicht vorhanden. Wärmeverbrauchserfassung erst ab 2012 möglich 

Letzte Maßnahmen Renovierung Treppenhaus 

 
 
(3) Zustand des Gebäudes 
 
Der Zustand des Gebäudes ist allgemein als gut zu bezeichnen. Die optische Wirkung der Außenanlage ist 
erheblich im Bereich der Parkplätze überarbeitungsbedürftig. 
Folgende Mängel und Probleme sind bekannt und müssen bearbeitet werden: 
 
 

Beschreibung Bild Bewertung 

Außenanlage Bürgerhaus 
 

 Optische Wirkung: 
sehr unschön 

Lüftungsanlage K1, K2, K3 und Gaststätte, 
Kegelbahn 
 
Hier sind die Altanlagen noch in Betrieb. Die Anlagen 
sind in der vorhandenen Bauform heute nicht mehr 
zulässig. Es gibt keine Ersatzteile mehr. Bei einem 
entsprechenden (Alters-) Schaden stehen die 
Anlagen still. 

  

Tische und Stühle: 
 
Im Saal und K3 müssen Tische und Stühle ersetzt 
werden. Für den vollständigen Bestuhlungsplan 
reichen die Stühle nicht mehr aus. 
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(4) Anlagen 
 
Folgende Tabelle führt die Technischen Anlagen mit den Angaben der Wartungsverträge, den Prüfpflichten 
und den damit verbundenen Kosten auf: 
 

Anlage Wartungs - 
vertrag Kosten Prüfung  Grundlage Turnus Kosten 

Heizung Ja1  Nein Keine Keine - 
Speisen-/Lastenaufzug Ja 345 € Ja BetrSichV 0,5 Jahr 351 € 
Lüftung Fehlt  Ja TPrüfVO 3 Jahre  
BMA/Gefahrenmelde Ja2  Ja TPrüfVO 3 Jahre  
Blitzschutz Ja 139 €  DIN EN 

62305 
2 Jahre Teil d. 

Wartung 
RWA Ja  Ja TPrüfVO 3 Jahre  
Alarmanalage Nein   Keine   
Sicherheits-/Fluchtweg-
beleuchtung 

Nein  Ja DIN VDE 
0108 

1 Jahr 350 € 

Trinkwassererhaltung Nein  Ja TrinkwVO 1 Jahr  
Hebeanlage Ja 305 €  Keine Keine  
Elektroanlage Nein  Ja BGV A3 4 Jahre 550 € 
Sanitär/Kanal Nein   Keine Keine  
Dach/-entwässerung Nein   Keine Keine  
Schornsteinfeger n.erf.  Ja KüO 2 Jahre  
Feuerlöscher Ja 39 € Ja BetrSichV 2 Jahre  

 
Kegelbahn Ja 571 €  Keine keine  

 
 
(5) Energieverbrauch 
 
Folgender Energieverbrauch ergibt sich für dieses Objekt 
 

Verbrauchsart Verbrauch (~/a) Kosten (~/a) 

Strom 39.500 kWh 9.400 € 
Strom Lüftung 22.000 kWh 5.200 € 
Gas 127.000 kWh 8.250 € 
Wasser 640 m³ 2.200 € 

 
Das Bürgerhaus wird über das Rathaus versorgt (vgl. Rathaus) 
Die Verbräuche enthalten die Versorgung der alten DRK-Garage.  
 
 

                                                      
 
1
 Über Rathaus 

2 Über Rathaus 
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(6) Kosten 
 
Es entstehen für den Betrieb des Gebäudes folgende Kosten: 
 

Kostenart Summe (~/a) 

Betriebs-/Instandhaltung 3.500 € 
Energiekosten 25.000 € 
Abschreibungen 42.600 € 

 
 
(7) Einnahmen 
 

Kostenart Summe (~/a) 

Mieteinnahmen 51.540,48 € 
 
 
(8) Energetische Betrachtung 
 
Das Bürgerhaus wurde 2009 teilweise energetisch saniert. Es wurde wie im Rathaus und der Feuerwehr 
baugleich eine Einblasdämmung eingebracht. Die Lüftungsanlage für den Bürgersaal und die Zuluft zur 
Küche wurden erneuert. 
 
Die Wärmeversorgung erfolgt über die Heizungsanlage im Rathaus. Auf Grund des hohen 
Warmwasserverbrauchs ist es derzeit erforderlich, dass ein Kessel auf eine höhere Leistung geschaltet 
werden musste, um dem Warmwasserverbrauch der Gaststätte gerecht zu werden. Im Sommer, wen alle 
anderen Wärmeverbraucher abgeschaltet sind, muss die Heizungsanlage deshalb dennoch auf hoher 
Leistung betrieben werden. Der lange Leitungsweg zwischen Rathaus und Bürgerhaus dürfte hohe 
Wärmeverluste mit sich bringen. Hier muss eine energetisch sinnvolle Lösung gefunden werden. 
 
In der Küche ist es in den Sommermonaten über 30 Grad warm (gemessen morgens um 9 Uhr). Hier stellt 
sich die Frage, ob die Wärme nicht genutzt werden kann z.B. für die Erwärmung des Wassers und zeitgleich 
wird für eine kühlere Umgebung in der Küche sorgt. 
 
Die Lüftungsanlage für die Gaststätte und den kleinen Räumen ist aus dem Baujahr 1983 und entspricht 
nicht mehr den energetischen Anforderungen und müssen ausgetauscht werden. Eine Klimaanlage ist 
vielfacher Wunsch der Nutzer des Bürgerhauses. 
 
Für dieses Objekt werden außerdem folgende Möglichkeiten der Energieeinsparung gesehen:  
 

 

Beschreibung Energieart 

Beleuchtungen mit Bewegungsmeldern versehen, abschalten bei 
genügend Helligkeit 

Strom 

Heizkörper automatisch regeln (gemäß EneV 2009) Wärme 
Lüftungsanlagen erneuern Strom 
Fenster und Türen abdichten Wärme 
Beleuchtungskreise aufteilen, Nutzungsgerecht schalten Strom 

 
Die Dachfläche bietet sich für eine Photovoltaikanlage oder ggf. für eine Solarthermieanlage an. 
 
 
Ergänzende Betrachtung des Arbeitskreises Energie: 
 
Es erscheinen die Verbräuche für die Lüftungsanlagen sehr hoch. Zum einen muss überprüft werden, ob alle 
Lüftungsanlagen über den einen bekannten Zähler laufen und zum anderen sollte ein Ingenieurbüro prüfen: 
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1. Ersatz der alten Lüftungsanlagen, auch aus energetischer Sicht 
2. Einsatz eines Blockheizkraftwerkes (Steigerung des Wirkungsgrades der Heizungsanlage im Winter,    
    sowie im Sommer zum Betrieb eines Absorbers zur Klimatisierung der Räumlichkeiten) 
  
Im Foyer sollte langfristig die Beleuchtung überarbeitet werden. Als Weg zur Toilette ist nicht die volle 
Beleuchtung inkl. Eingang und Garderobe erforderlich. 
 
Als Grundlage für die Thematik Undichtigkeiten der Fenster, Türen und Dach sollte eine 
Wärmebildbetrachtung des Objektes durchgeführt werden. Danach lässt sich besser beurteilen, welche 
Maßnahmen auch eine Wirkung zeigen. 



 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache V/185 2. Ergänzung 

 

Aktenzeichen:  

federführendes Amt: 3.0 Technische Verwaltung 

Sachbearbeiter/in: CDU-Fraktion 

Datum: 08.04.2014 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 08.05.2014  

Gemeindevertretung 12.05.2014  

Haupt- und Finanzausschuss 17.06.2014  

Gemeindevertretung 23.06.2014  

 
Interaktives Anregungs- und Ereignismanagement für Kommunen ("AEM") 
-Antrag der CDU-Fraktion- 
 

Beschlussvorschlag: 
 
 

 

Sachdarstellung: 
 
Die Gemeindevertretung beauftragte die Verwaltung Erfahrungswerte anderer Kommunen  
einzuholen und den Verwaltungsaufwand zu beziffern.  
  
Die Rückmeldungen zum Mängelmelder waren alle sehr positiv und alle haben die Einführung des  
Mängelmelders sehr empfohlen.  Aus den Rückmeldungen wurden folgende Punkte angemerkt  
bzw. empfohlen:  
  

 Vorrangig Meldungen wie Straßenschäden, Gehwegschäden, Hundekot, defekte  

Straßenlaterne, verschmutzte Schilder, usw. also aus den Bereichen Ordnungsamt und  

Technische Verwaltung.  

 Unbedingt zentrale Überwachungs- u. Koordinierungsstelle erforderlich, um eine gute  

Akzeptanz in der der Bevölkerung zu erreichen. Diese Überwachungs- und  

Koordinierungsstelle ist im Rathaus für die Betreuung des Systems verantwortlich und  

koordiniert hausintern die Vorgänge. In den befragten Kommunen ist diese Stelle im  

Vorzimmer des Bürgermeisters angesiedelt.  

 Die Bürgerinnen und Bürger wären begeistert von dem System. Es wird insbesondere die  

jüngere („ Smartphone“ -) Generation  angesprochen. Durch die Möglichkeit Meldungen  

per Telefon,  per eMail, persönlich oder durch den Mängelmelder an die Verwaltung  

heranzutragen, erreicht man eine breite Bürgerschaft.  

 „Berührungsängste“  mit der Verwaltung gibt es in diesem Zusammenhang nicht mehr.  

Durch das Viele-Augen-Prinzip werden schneller irgendwelche Mängel oder Schäden  

entdeckt und gemeldet.    

 In manchen Bereichen kommt es durch Meldung von Kleinigkeiten zu einem Mehrbedarf  



Vorlage:  Seite - 2 - 

des ein oder anderen Budgets (In Lampertheim war das Budget für Straßenschilder nicht  

mehr ausreichend)  

 Presseveröffentlichungen im Sinne von Bürgerservices veröffentlichen.   

 Ein Flyer hat sich bewährt.  

 In Ingelheim hat der Mängelmelder den Namen „ Bürger-Echo“   

  
Der Zeitaufwand für die Systempflege lässt sich schwer einschätzen, da dieser stark von der  
Nutzung des Systems durch die Bürgerschaft abhängt.  Wenn man das System einführen will,  
wird man es entsprechend bewerben mit entsprechenden Hinweisen im Internet, Erzhäuser- 
Anzeiger, Flyer, usw.  
  
Die Stadt Lampertheim (ca. 33.000 Einwohner) hatte im Jahr 2013 135 Meldungen über das  
System. Für Erzhausen könnte dies bedeuten, dass ca. 40-60 Meldungen über das System zu  
erwarten sind. D.h. dass sind 1-2 Meldungen pro Woche. Der Aufwand hierfür ist überschaubar  
und könnte auch in Erzhausen geleistet werden.   
  
Diese Prognose ist für Erzhausen auf Grund der Erfahrungswerte der Stadt Lampertheim  
vorsichtig zu bewerten. Verlässliche Aussagen zum Aufwand lassen sich erst in einer Praxisphase  
beziffern.  
  
  
Die Gemeindevertretung wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten.  
  
Interner-Vorgang: IV-2014-2114  
 
 



 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache V/232 

 

Aktenzeichen: TOP 

federführendes Amt: 3.0 Technische Verwaltung 

Sachbearbeiter/in: Herr Heller 

Datum: 07.03.2014 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeindevertretung 24.03.2014  

Haupt- und Finanzausschuss 08.05.2014  

Gemeindevertretung 12.05.2014  

Haupt- und Finanzausschuss 17.06.2014  

Gemeindevertretung 23.06.2014  

Haupt- und Finanzausschuss 17.07.2014  

Gemeindevertretung 21.07.2014  

 
Nutzungs- und Gebührenordnung des Bürgerhauses 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindevorstand verweist die Angelegenheit zur Beratung und Beschlussfassung 
an die Gemeindevertretung. 

 

Sachdarstellung: 
 
Beigefügt ist die Gebühren- und Nutzungsordnung des Bürgerhauses, die bereits im letzten Jahr 
vorgelegen hat. Die Gemeindevertretung hatte den Pachtvertrag ohne die Gebühren- und 
Nutzungsordnung beschlossen.  
 
Die Gemeindevertretung wird gebeten, die Gebühren- und Nutzungsordnung zu beraten und zu 
beschließen. 
 
Anlagen: 
Gebühren- und Nutzungsordnung mit entsprechenden Hinweisen 
 
IV 2013-0828 
 



 
 
 

Gemeinde Erzhausen 
Nutzungs- und Gebührenordnung für das Bürgerhaus Er zhausen  
 
 

 
 
§1 Hausordnung 
Die in der Anlage beigefügte und im Bürgerhaus ausgehängte Hausordnung ist Bestandteil der 
Nutzungs- und Gebührenordnung 
 
§2 Mietpreis und sonstige Leistungen 
Der Mietpreis und die Inanspruchnahme von weiteren Leistungen werden nach folgender Tabelle 
abgerechnet. 
 

Beschreibung   
Großer Saal, einschließlich Foyer mit Garderobe, 
Toilettenanlage und Bühne 

300 € 

Kleiner Saal, Toilettenanlage 120 € 
Getränkestützpunkt (ohne Kühlraum, inkl. Geschirr u. 
Sektgläser) 

40 € 

Umkleideräume 45 € 
  
Tonanlage Saal 45 € 
Tonanlage kleiner Saal 20 € 
Lichtanlage (Strahler, Bühnenbeleuchtung) 35 € 
Technische Bühnenausstattung - / - 
  
Bestuhlung nach Plan 1 - 392 Plätze, Tische beidseitig 150 € 
Bestuhlung nach Plan 1 - 596 Plätze, Tische beidseitig 220 € 
Bestuhlung nach Plan 2 - 700 Plätze, Konzertbestuhlung 200 € 
Bestuhlung nach Plan 2 - 440 Plätze, Konzertbestuhlung 150 € 
Bestuhlung nach Plan 3 - 422 Plätze, Tische einseitig 150 € 
Bestuhlung nach Plan 3 - 270 Plätze, Tische einseitig 130 € 
Bestuhlung nach Plan 4 - 260 Plätze, runde Tische 170 € 
Bestuhlung kleiner Saal 65 € 
Abbau Bestuhlung Saal inkl. Reinigung 180 € 
Abbau Bestuhlung kleiner Saal inkl. Reinigung 85 € 
Betreuungsperson während der Veranstaltung für  Ton+Licht 45 €/h 
Begehung mit der Ordnungsbehörde u. Feuerwehr 20 € 
Sonstige Arbeiten pro Person 25 €/h 
  
Geschirr (pro benutzte 100 Gedecke) 20 € 
Sektgläser (pro benutzte 100 Gläser) 15 € 

 
Mit dem genannten Mietpreis sind alle Aufwendungen für die Beheizung und Saalbeleuchtung, 
sowie die Benutzung der Lüftungsanlage abgegolten. 
 
Der genannte Mietpreis gilt pro Tag und Veranstaltung. Bei Veranstaltungen, die über mehrere 
Tage durchgeführt werden, ist der Mietpreis pro Tag zu entrichten. 
 
 
 



§3 Gebührenermäßigungen 
 
Örtliche Vereine und Organisationen 
Für die örtlichen Vereine und Organisationen wird ein Preisnachlass von 50% gewährt. 
 
Politische Parteien 
Für Veranstaltungen von politischen Parteien und Vereinigungen aus Erzhausen, die in der 
Gemeindevertretung, dem Kreistag, dem Land- oder Bundestag vertreten sind, wird folgender 
Preisnachlass gewährt: 
 

a.) bei Veranstaltungen ohne Eintrittsgeld:  70% 
b.) bei Veranstaltungen mit Eintrittsgeld:  50 % 

 
Gemeindliche Veranstaltungen 
Für Veranstaltungen der Gemeinde und ihrer Einrichtungen werden keine Gebühren erhoben. 
 
Bürgerhauspächter 
Mit dem Bürgerhauspächter kann die Gemeinde Gebührenermäßigungen in gesonderten 
Verträgen vereinbaren. 
 
§4 Sonstige Gebühren, Gebührenermäßigungen oder Geb ührenbefreiungen 
Über sonstige Gebühren, Gebührenermäßigungen oder Gebührenbefreiungen für andere als in 
dieser Nutzungsordnung genannten Veranstaltungen entscheidet der Gemeindevorstand auf 
schriftlichen Antrag. 
 
§5 Übungsbetrieb der örtlichen Vereine 
Die Räume des Bürgerhauses werden den örtlichen Vereinen für Übungs-, Trainings- und 
Versammlungszwecken mietfrei überlassen. 
 
§6 Vertragsabschluss 
Verträge über die Anmietung von Räumen und Einrichtungen werden erst dann rechtswirksam, 
wenn der schriftliche Mietvertrag von beiden Vertragsparteien unterzeichnet ist. Aus der 
Reservierung von Räumen und Einrichtungen können keine Ansprüche auf Abschluss eines 
Mietvertrages hergeleitet werden. 
 
Bei einem Reservierungs- oder Vertragsrücktritt vor Beginn der vereinbarten Mietzeit wird eine 
einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,00 € fällig. 
 
§7 Kegelbahn  
Für die Nutzung der Kegelbahn werden folgende Gebühren festgesetzt: 
 

- 7 €/h  
- 6 €/h für Vertragskegler 

 
 
§8 Inkrafttreten 
Diese Nutzungs- und Gebührenordnung tritt nach der Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung (Beschluss am XXX) und vollendeter Bekanntmachung in Kraft. 
Alle anderen Vereinbarungen verlieren ihre Gültigkeit. 
 



 
Gemeinde Erzhausen 
Hausordnung Bürgerhaus Erzhausen 
 
 

 
 
Den Weisungen des Grundstücks- u. Gebäudemanagements und des Bürgerhauspersonals ist 
Folge zu leisten. 
 
Für die Einrichtung der Räume sind die Bestuhlungspläne maßgebend. Abweichungen bedürfen 
der Genehmigung. Der Mieter darf nicht mehr Eintrittskarten ausgeben bzw. nicht mehr Besucher 
einlassen, als der entsprechende Bestuhlungsplan Plätze aufweist. 
 
Die Bewirtung im großen Saal erfolgt durch den Pächter und kann nur mit dessen Einverständnis 
durch den Benutzer selbst durchgeführt werden. Im kleinen Saal kann die Bewirtung durch den 
Benutzer selbst erfolgen. Die Anlieferung durch Dritte ist untersagt. Die Verwendung von 
Einweggeschirr ist nicht gestattet. 
 
Die Versammlungsstätten-Verordnung in der jeweils geltenden Fassung sowie die 
feuerpolizeilichen und sonstigen polizeilichen Vorschriften sind genau zu beachten. Je nach 
Bedarf wird für Veranstaltungen eine Sicherheitswache der Feuerwehr und eine Sanitätswache 
auf Kosten des Veranstalters gestellt. Die Entscheidung darüber trifft die Ordnungsbehörde oder 
im Auftrag das Grundstücks- u. Gebäudemanagement.   
 
Die Ordnungsbehörde oder im Auftrag das Grundstücks- u. Gebäudemanagement kann eine 
Begehung zur Überprüfung der Sicherheit ca. eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung 
festlegen. Die Kosten für die Begehung sind vom Veranstalter zu tragen. 
 
Der Benutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass jederzeit alle Flucht- und Rettungswege 
freigehalten werden. 
  
Der Benutzer ist verpflichtet, die Räumlichkeiten und die Einrichtungsgegenstände vor der 
Benutzung auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit zu überprüfen. Sofern bis zum Beginn der 
Veranstaltung vom Benutzer keine Beanstandung erhoben worden sind, gelten die zur 
Benutzung überlassenen Räumlichkeiten und Einrichtungen als vom Benutzer selbst in 
ordnungsgemäßem Zustand übernommen. 
 
Der Benutzer haftet für alle über die übliche Abnutzung hinausgehenden Beschädigungen und 
Verlust an der Mietsache ohne Rücksicht darauf, ob die Beschädigung oder der Verlust durch 
ihn, seine Beauftragten oder durch Teilnehmer der Veranstaltung entstanden sind. 
Schadenersatz ist zu leisten. 
 
Der Benutzer haftet für die Benutzung der Garderobe und ggf. für die dort hinterlegten 
Gegenstände.  
 
Die technischen Anlagen, z.B. die Ton-Anlage, Beleuchtung u.ä., dürfen nur von Mitarbeitern des 
Grundstücks- u. Gebäudemanagements oder dem Bürgerhauspersonal bzw. durch eine von 
ihnen beauftragte oder eingewiesene Person bedient werden. Wird der Veranstalter mit der 
Bedienung der Technik nach vorheriger Einweisung durch das Grundstücks- u. 
Gebäudemanagement beauftragt, haftet er für alle mutwilligen Beschädigungen an den 
technischen Einrichtungen, soweit kein normaler Verschleiß vorliegt. 
 



Soweit es sich um eine Veranstaltung handelt, bei der Musikwerke aus dem GEMA-Repertoire 
abgespielt werden, sind diese durch den Benutzer bei der GEMA, Abraham-Lincoln-Straße 20 , 
65189 Wiesbaden, anzumelden. 
 
Über die Anbringung von Dekorationen hat sich der Benutzer vorher mit dem Grundstücks- und 
Gebäudemanagement zu verständigen. Die Anbringung von Nägeln, Haken, Klebebändern etc. 
ist untersagt. 
 
Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet. 
 
Übernachtungen nach Ende der Veranstaltung sind nicht gestattet. 
 
Im gesamten Gebäude besteht generelles Rauchverbot. Auch bei schlechter Witterung ist das 
Rauchen in den Eingangsbereichen untersagt. Der Veranstalter hat zu unterbinden, dass 
Zigarettenreste, Kippen o.ä. achtlos auf den Boden oder in die Grünanlage geworfen oder 
ausgedrückt werden. 
 
Das Abbrennen von Feuerwerk, das Mitbringen und der Verkauf von gasgefüllten Luftballons 
sowie gefährlichen Gegenständen und Waffen werden nicht gestattet. 
 
Die Verwendung von offenem Feuer und Licht oder feuergefährlichen Stoffen, Mineralölen, 
Spiritus, verflüssigter oder verdichteter Gase ist unzulässig. Ausgenommen hiervon sind Kerzen 
zur Tischdekoration und Warmhaltebehälter- oder -Platten für Speisen. 
 
Der Benutzer hat im Rahmen seiner Möglichkeiten auf seine Teilnehmer, Gäste oder Besucher 
einzuwirken, die Straße im Bereich des Bürgerhauses für die Nutzung der Anwohner frei zu 
halten. Die Zufahrten für Feuerwehr und Rettungsdienst sind jederzeit freizuhalten. Die 
Straßenverkehrsordnung ist einzuhalten. 
 
Die gesetzlichen Auflagen und Bestimmungen des Lärmschutzes (Nachtruhe) gegenüber den 
Anwohnern des Bürgerhauses sind uneingeschränkt zu beachten. 
 
Nach Beendigung der Veranstaltung ist der angefallene Abfall im Außenbereich, sowie innerhalb 
des Hauses auf eigene Kosten zu entsorgen. Sämtliche Räumlichkeiten einschl. 
Getränkestützpunkt – soweit genutzt – sind  gereinigt und nach Vorgabe zu übergeben. Ferner 
sind Tische und Stühle –soweit genutzt- zu reinigen, Fenster und Türen sind zu schließen, die 
Heizung  zurückzustellen und die Lüftung auszuschalten. 
 
Beschädigtes oder fehlendes Inventar ist vom jeweiligen Benutzer innerhalb von 3 Werktagen zu 
ersetzen. 
 
Vereine sind dazu verpflichtet nach ihren Übungsstunden die jeweiligen Räume ebenfalls 
gereinigt und nach Vorgabe zu verlassen. 
 
Die Hausrechte werden durch das Grundstücks- u. Gebäudemanagement wahrgenommen. Ein 
grober Verstoß gegen die Hausordnung kann die sofortige Beendigung der Veranstaltung nach 
sich ziehen. 
 
Diese Hausordnung wurde durch die Gemeindevertretung am XXX beschlossen. 
 



 
 
 

Gemeinde Erzhausen 
Nutzungs- und Gebührenordnung für das Bürgerhaus Er zhausen  
 
 

 
 
§1 Hausordnung 
Die in der Anlage beigefügte und im Bürgerhaus ausgehängte Hausordnung ist Bestandteil der 
Nutzungs- und Gebührenordnung 
 
§2 Mietpreis und sonstige Leistungen 
Der Mietpreis und die Inanspruchnahme von weiteren Leistungen werden nach folgender Tabelle 
abgerechnet. 
 

Beschreibung   
Großer Saal, einschließlich Foyer mit Garderobe, 
Toilettenanlage und Bühne 

300 € 

Kleiner Saal, Toilettenanlage 120 € 
Getränkestützpunkt (ohne Kühlraum, inkl. Geschirr u. 
Sektgläser) 

40 € 

Umkleideräume 45 € 
  
Tonanlage Saal 45 € 
Tonanlage kleiner Saal 20 € 
Lichtanlage (Strahler, Bühnenbeleuchtung) 35 € 
Technische Bühnenausstattung - / - 
  
Bestuhlung nach Plan 1 - 392 Plätze, Tische beidseitig 150 € 
Bestuhlung nach Plan 1 - 596 Plätze, Tische beidseitig 220 € 
Bestuhlung nach Plan 2 - 700 Plätze, Konzertbestuhlung 200 € 
Bestuhlung nach Plan 2 - 440 Plätze, Konzertbestuhlung 150 € 
Bestuhlung nach Plan 3 - 422 Plätze, Tische einseitig 150 € 
Bestuhlung nach Plan 3 - 270 Plätze, Tische einseitig 130 € 
Bestuhlung nach Plan 4 - 260 Plätze, runde Tische 170 € 
Bestuhlung kleiner Saal 65 € 
Abbau Bestuhlung Saal inkl. Reinigung 180 € 
Abbau Bestuhlung kleiner Saal inkl. Reinigung 85 € 
Betreuungsperson während der Veranstaltung für  Ton+Licht 45 €/h 
Begehung mit der Ordnungsbehörde u. Feuerwehr 20 € 
Sonstige Arbeiten pro Person 25 €/h 
  
Geschirr (pro benutzte 100 Gedecke) 20 € 
Sektgläser (pro benutzte 100 Gläser) 15 € 

 
Mit dem genannten Mietpreis sind alle Aufwendungen für die Beheizung und Saalbeleuchtung, 
sowie die Benutzung der Lüftungsanlage abgegolten. 
 
Der genannte Mietpreis gilt pro Tag und Veranstaltung. Bei Veranstaltungen, die über mehrere 
Tage durchgeführt werden, ist der Mietpreis pro Tag zu entrichten. 
 
 
 

Kommentar [TH1]: Beschluss GV 



§3 Gebührenermäßigungen 
 
Örtliche Vereine und Organisationen 
Für die örtlichen Vereine und Organisationen wird ein Preisnachlass von 50% gewährt. 
 
Politische Parteien 
Für Veranstaltungen von politischen Parteien und Vereinigungen aus Erzhausen, die in der 
Gemeindevertretung, dem Kreistag, dem Land- oder Bundestag vertreten sind, wird folgender 
Preisnachlass gewährt: 
 

a.) bei Veranstaltungen ohne Eintrittsgeld:  70% 
b.) bei Veranstaltungen mit Eintrittsgeld:  50 % 

 
Gemeindliche Veranstaltungen 
Für Veranstaltungen der Gemeinde und ihrer Einrichtungen werden keine Gebühren erhoben. 
 
Bürgerhauspächter 
Mit dem Bürgerhauspächter kann die Gemeinde Gebührenermäßigungen in gesonderten 
Verträgen vereinbaren. 
 
§4 Sonstige Gebühren, Gebührenermäßigungen oder Geb ührenbefreiungen 
Über sonstige Gebühren, Gebührenermäßigungen oder Gebührenbefreiungen für andere als in 
dieser Nutzungsordnung genannten Veranstaltungen entscheidet der Gemeindevorstand auf 
schriftlichen Antrag. 
 
§5 Übungsbetrieb der örtlichen Vereine 
Die Räume des Bürgerhauses werden den örtlichen Vereinen für Übungs-, Trainings- und 
Versammlungszwecken mietfrei überlassen. 
 
§6 Vertragsabschluss 
Verträge über die Anmietung von Räumen und Einrichtungen werden erst dann rechtswirksam, 
wenn der schriftliche Mietvertrag von beiden Vertragsparteien unterzeichnet ist. Aus der 
Reservierung von Räumen und Einrichtungen können keine Ansprüche auf Abschluss eines 
Mietvertrages hergeleitet werden. 
 
Bei einem Reservierungs- oder Vertragsrücktritt vor Beginn der vereinbarten Mietzeit wird eine 
einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,00 € fällig. 
 
§7 Kegelbahn  
Für die Nutzung der Kegelbahn werden folgende Gebühren festgesetzt: 
 

- 7 €/h  
- 6 €/h für Vertragskegler 

 
 
§8 Inkrafttreten 
Diese Nutzungs- und Gebührenordnung tritt nach der Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung (Beschluss am XXX) und vollendeter Bekanntmachung in Kraft. 
Alle anderen Vereinbarungen verlieren ihre Gültigkeit. 
 

Kommentar [TH2]: Gestrichen (wegen 
Beschluss GV): 
 
„Den Bürgerinnen und Bürgern der 
Gemeinde Erzhausen  
wird der kleine Saal (Kolleg 3) für  
Familienfeiern unentgeltlich zur 
Nutzung überlassen 
. Hierbei muss die Person, der die  
Familienfeier gewidmet ist, 
nachweislich Bürger der 
Gemeinde Erzhausen sein. „ 
 

Kommentar [TH3]: Ergänzt 

Kommentar [TH4]: Ergänzt nach 
Beschluss GV 

Kommentar [TH5]: Ergänzt 



 
Gemeinde Erzhausen 
Hausordnung Bürgerhaus Erzhausen 
 
 

 
 
Den Weisungen des Grundstücks- u. Gebäudemanagements und des Bürgerhauspersonals ist 
Folge zu leisten. 
 
Für die Einrichtung der Räume sind die Bestuhlungspläne maßgebend. Abweichungen bedürfen 
der Genehmigung. Der Mieter darf nicht mehr Eintrittskarten ausgeben bzw. nicht mehr Besucher 
einlassen, als der entsprechende Bestuhlungsplan Plätze aufweist. 
 
Die Bewirtung im großen Saal erfolgt durch den Pächter und kann nur mit dessen Einverständnis 
durch den Benutzer selbst durchgeführt werden. Im kleinen Saal kann die Bewirtung durch den 
Benutzer selbst erfolgen. Die Anlieferung durch Dritte ist untersagt. Die Verwendung von 
Einweggeschirr ist nicht gestattet. 
 
Die Versammlungsstätten-Verordnung in der jeweils geltenden Fassung sowie die 
feuerpolizeilichen und sonstigen polizeilichen Vorschriften sind genau zu beachten. Je nach 
Bedarf wird für Veranstaltungen eine Sicherheitswache der Feuerwehr und eine Sanitätswache 
auf Kosten des Veranstalters gestellt. Die Entscheidung darüber trifft die Ordnungsbehörde oder 
im Auftrag das Grundstücks- u. Gebäudemanagement.   
 
Die Ordnungsbehörde oder im Auftrag das Grundstücks- u. Gebäudemanagement kann eine 
Begehung zur Überprüfung der Sicherheit ca. eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung 
festlegen. Die Kosten für die Begehung sind vom Veranstalter zu tragen. 
 
Der Benutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass jederzeit alle Flucht- und Rettungswege 
freigehalten werden. 
  
Der Benutzer ist verpflichtet, die Räumlichkeiten und die Einrichtungsgegenstände vor der 
Benutzung auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit zu überprüfen. Sofern bis zum Beginn der 
Veranstaltung vom Benutzer keine Beanstandung erhoben worden sind, gelten die zur 
Benutzung überlassenen Räumlichkeiten und Einrichtungen als vom Benutzer selbst in 
ordnungsgemäßem Zustand übernommen. 
 
Der Benutzer haftet für alle über die übliche Abnutzung hinausgehenden Beschädigungen und 
Verlust an der Mietsache ohne Rücksicht darauf, ob die Beschädigung oder der Verlust durch 
ihn, seine Beauftragten oder durch Teilnehmer der Veranstaltung entstanden sind. 
Schadenersatz ist zu leisten. 
 
Der Benutzer haftet für die Benutzung der Garderobe und ggf. für die dort hinterlegten 
Gegenstände.  
 
Die technischen Anlagen, z.B. die Ton-Anlage, Beleuchtung u.ä., dürfen nur von Mitarbeitern des 
Grundstücks- u. Gebäudemanagements oder dem Bürgerhauspersonal bzw. durch eine von 
ihnen beauftragte oder eingewiesene Person bedient werden. Wird der Veranstalter mit der 
Bedienung der Technik nach vorheriger Einweisung durch das Grundstücks- u. 
Gebäudemanagement beauftragt, haftet er für alle mutwilligen Beschädigungen an den 
technischen Einrichtungen, soweit kein normaler Verschleiß vorliegt. 
 



Soweit es sich um eine Veranstaltung handelt, bei der Musikwerke aus dem GEMA-Repertoire 
abgespielt werden, sind diese durch den Benutzer bei der GEMA, Abraham-Lincoln-Straße 20 , 
65189 Wiesbaden, anzumelden. 
 
Über die Anbringung von Dekorationen hat sich der Benutzer vorher mit dem Grundstücks- und 
Gebäudemanagement zu verständigen. Die Anbringung von Nägeln, Haken, Klebebändern etc. 
ist untersagt. 
 
Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet. 
 
Übernachtungen nach Ende der Veranstaltung sind nicht gestattet. 
 
Im gesamten Gebäude besteht generelles Rauchverbot. Auch bei schlechter Witterung ist das 
Rauchen in den Eingangsbereichen untersagt. Der Veranstalter hat zu unterbinden, dass 
Zigarettenreste, Kippen o.ä. achtlos auf den Boden oder in die Grünanlage geworfen oder 
ausgedrückt werden. 
 
Das Abbrennen von Feuerwerk, das Mitbringen und der Verkauf von gasgefüllten Luftballons 
sowie gefährlichen Gegenständen und Waffen werden nicht gestattet. 
 
Die Verwendung von offenem Feuer und Licht oder feuergefährlichen Stoffen, Mineralölen, 
Spiritus, verflüssigter oder verdichteter Gase ist unzulässig. Ausgenommen hiervon sind Kerzen 
zur Tischdekoration und Warmhaltebehälter- oder -Platten für Speisen. 
 
Der Benutzer hat im Rahmen seiner Möglichkeiten auf seine Teilnehmer, Gäste oder Besucher 
einzuwirken, die Straße im Bereich des Bürgerhauses für die Nutzung der Anwohner frei zu 
halten. Die Zufahrten für Feuerwehr und Rettungsdienst sind jederzeit freizuhalten. Die 
Straßenverkehrsordnung ist einzuhalten. 
 
Die gesetzlichen Auflagen und Bestimmungen des Lärmschutzes (Nachtruhe) gegenüber den 
Anwohnern des Bürgerhauses sind uneingeschränkt zu beachten. 
 
Nach Beendigung der Veranstaltung ist der angefallene Abfall im Außenbereich, sowie innerhalb 
des Hauses auf eigene Kosten zu entsorgen. Sämtliche Räumlichkeiten einschl. 
Getränkestützpunkt – soweit genutzt – sind  gereinigt und nach Vorgabe zu übergeben. Ferner 
sind Tische und Stühle –soweit genutzt- zu reinigen, Fenster und Türen sind zu schließen, die 
Heizung  zurückzustellen und die Lüftung auszuschalten. 
 
Beschädigtes oder fehlendes Inventar ist vom jeweiligen Benutzer innerhalb von 3 Werktagen zu 
ersetzen. 
 
Vereine sind dazu verpflichtet nach ihren Übungsstunden die jeweiligen Räume ebenfalls 
gereinigt und nach Vorgabe zu verlassen. 
 
Die Hausrechte werden durch das Grundstücks- u. Gebäudemanagement wahrgenommen. Ein 
grober Verstoß gegen die Hausordnung kann die sofortige Beendigung der Veranstaltung nach 
sich ziehen. 
 
Diese Hausordnung wurde durch die Gemeindevertretung am XXX beschlossen. 
 

Kommentar [TH6]: Besenrein entfernt 



 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache V/234 

 

Aktenzeichen: TOP 

federführendes Amt: 40 Sozialverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Frau Heinz 

Datum: 19.03.2014 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss 31.03.2014  

Haupt- und Finanzausschuss 08.05.2014  

Gemeindevertretung 12.05.2014  

 
Konzeptionen für Kindertagesstätten - Erstellung Trägerkonzeption als Rahmenkonzeption 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Erstellung einer Trägerkonzeption als Rahmenkonzeption für die Kindertagesstätten 
in Erzhausen soll beschlossen und der Bürgermeister mit der Ausarbeitung beauftragt 
werden. Basierend auf dieser Trägerkonzeption werden dann 2015 pädagogische 
Konzeptionen innerhalb der jeweiligen Kindertagesstätten erarbeitet werden können. 
Hierfür finden im Kalenderjahr 2015 insgesamt 6 Schließ-/Konzeptionstage pro 
Einrichtung statt.  
Für die externe Begleitung werden im Haushaltsjahr 2014 außerplanmäßige Ausgaben 
in Höhe von 2.500 € zur Verfügung gestellt. Mittel für das Haushaltsjahr 2015 werden im 
Rahmen der Haushaltsplanberatungen angemeldet. 

 

Sachdarstellung: 
 
Im Jahr 2013 entstanden die Waldgruppe und die Bewegungsgruppe in Erzhausen als neue 
Angebote zusätzlich zu der seit 01.08.2013 gesetzlich vorgeschriebenen U3-Betreuung in den 
Kommunen. 
Am 15.04.2013 fasste der Sport- Kultur und Sozialausschuss einstimmig folgende Eckpunkte als 
Beschluss für die Konzeptionserstellung: „Die Säulen für die Grundlagen des Handelns – die 
Erzhäuser Kindertagesstätten sollen fokussieren:  

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen; 

 Individuelle Förderung eines jeden Kindes; 

 Breites Betreuungsspektrum anbieten durch Kindertagesstätten, Bewegungskindergarten 
und Waldkindergarten; 

 Der Übergang von der Kindertagesstätte zur Schule soll begleitet werden; 

 Die Integration soll gefördert werden; 

 Erzieherinnen sollen zur Qualitätssicherung regelmäßig Fortbildungen besuchen.“  
Parallel dazu wurden mehrfach die gemeindlichen Kindertagesstätten-Satzungen überarbeitet, 
angepasst und geändert. 
 

Trägerkonzeption als Rahmen und danach Einzelkonzeption – Warum? 
Am 13.02.2014 trafen sich die 3 Leiter/innen der Kindertagesstätten, der Bürgermeister und die 
Fachdienstleiterin der Sozialverwaltung Erzhausen unter Mitwirkung von Herrn Dieter Assel, Leiter 
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des Fachbereiches Kinder-Jugend-Bildung der Stadt Weiterstadt zu einem Klausurtag zwecks 
Konzeptionsentwicklung für die Kinderbetreuung in Erzhausen. 
Zunächst wurde erarbeitet was „Konzeption“ bedeutet. Die Herleitung erfolgt aus dem lateinischen 
concipere, concipio und heißt übersetzt „erfassen“. Also beschreibt eine Konzeption eine 
Grundvorstellung des Handelns in unterschiedlichsten Bereichen.  
„Eine Konzeption ist der rote Faden in der vielfältigen alltäglichen Arbeit einer 
Kindertageseinrichtung. Die Konzeption ist also die Arbeitsgrundlage einer Einrichtung, das 
Spiegelbild der Arbeit und somit auch das Aushängeschild oder die Visitenkarte der Einrichtung.“ 
(Schlummer, Schlummer 2003) 
§ 26 HKJGB regelt im Absatz 2: „Für die Ausgestaltung und Umsetzung des Bildungs- und 
Erziehungsauftrages ist der Träger der Tageseinrichtung unter Mitwirkung der 
Erziehungsberechtigten verantwortlich“. 
SGB VIII § 22a Kinder- und Jugendhilfegesetz sagt im Absatz 1: Die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in ihren Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen 
sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu gehören die Entwicklung und der Einsatz einer 
pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderauftrags sowie der Einsatz 
von Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen.“ 
Hieraus ergibt sich also die Notwendigkeit für die Beschreibung der Grundlage von 
pädagogischem Handeln und ebenso auch die Beschreibung der Grundlagen, Verfahren und 
Instrumente zur Sicherung dieses Auftrages durch den Träger. Schlussendlich ergibt sich aus 
diesen Rechtsnormen die gesetzliche Verpflichtung der Kommune zur Erstellung dieser 
Konzeptionen. 
Der aktuelle Erzhäuser IST-Stand in kommunaler Trägerschaft weist die gemeindlichen 
Kindertagesstätten „Hainpfad“ (Regenbogen) mit Bewegungsgruppe, „Kiefernweg“ und 
„Sandhügelstraße“ mit Waldgruppe auf.  
Aber Erzhausen bietet mehr, nämlich die weiteren örtlichen Besonderheiten, Gegebenheiten und 
Angebote wie der Erzhäuser Mini-Kids-Club, die evangelische Kindertagesstätte und die 
Erzhäuser Tagesmütter. 
Im Ergebnis ist  Erzhausen lebenswert und liebenswert. 
Vorrangig vor einzelnen pädagogischen Einrichtungskonzeptionen ist die Voraussetzung in Form 
einer Trägerkonzeption mit allgemeingültigem Leitbild zu schaffen. Es gilt in Form einer 
Trägerkonzeption die Parameter zu erstellen, um einen einheitlichen Rahmen und die Grundlage 
für die Voraussetzungen der Kinderbetreuung in Erzhausen zu entwickeln. 
Die Trägerkonzeption bildet die Basis für die Einrichtungskonzeptionen der kommunalen 
Kindertagesstätten. Außerdem wird die Trägerkonzeption als Bestandteil eines Leitbildes für ganz 
Erzhausen gesehen. 
 
Eine Trägerkonzeption mit  Leitbild bildet sozusagen das Fundament für eine Gemeinde mit 
Charme und dörflichem Charakter in der Wirtschaftsregion Rhein-Main. Kinderbetreuung als 
wichtiges Anliegen junger Eltern, wird als Baustein im Gesamtkonzept von Erzhausen integriert. 
 
Eine Trägerkonzeption als Rahmenkonzeption steht für eine einheitliche Vorgehensweise, um die 
pädagogische Arbeit in den Kindertagesstätten darzustellen und transparent zu machen, so 
werden z.B. gleiche Rahmenbedingungen für die Aufnahme von Kindern geschaffen. Es wird das 
Fundament gebildet, um die Qualität, die wir alle wollen, zu erhalten und weiter zu entwickeln. 
Eine enge Kooperation der Einrichtungen durch gleiche Rahmenbedingungen wird ermöglicht, 
wobei Synergieeffekte entstehen und Geld gespart werden kann. Vorhandene qualitativ 
hochwertige Arbeit wird dargestellt, verständlich gemacht und in Folge weiter entwickelt werden. 
Beispielhafte Konzeptionen anderer Träger liegen vor, werden auch gesichtet, jedoch ist die 
Erarbeitung einer eigenständigen Rahmenkonzeption und daraus resultierende 
Einzelkonzeptionen nicht nur sinnvoll, weil sie eine höhere Akzeptanz bei allen Beteiligten durch 
die hervorgerufene Identifikation haben, sondern auch wichtig und erlässlich, um die individuellen 
Besonderheiten Erzhausens aufzuzeigen, zu bewahren, darauf aufzubauen und zukünftig 
ausweiten zu können.  
Folgende Punkte soll die Trägerkonzeption beinhalten: 
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 Zahlen, Daten und Fakten der Gemeinde Erzhausen 
(Einwohner, Kinder, Regionale Anbindung,  Angebote zur Betreuung, Bildung und 
Erziehung in komm. Trägerschaft, sonstige Träger, Vereine) 

 Vorhandene Einrichtungen, für die das Trägerkonzept gilt 
(Sozialverwaltung – Kindertagesstätten, Kontaktdaten, Anzahl Plätze) 

 gesetzliche Grundlagen 

 Selbstverständnis der Arbeit der Kindertagesstätten als Bildungseinrichtung und 
pädagogisches Leitbild (Leitsätze als Grundlage für die Einrichtungen) 

Aus der Trägerkonzeption erfolgen im nächsten Schritt Einzelkonzeptionen der 
Kindertageseinrichtungen als Feinabstimmung. Die Einrichtungskonzeptionen werden Ausdruck 
der pädagogischen Arbeit sein und spiegeln die vorhandene Vielfalt an Betreuungsangeboten 
wieder.  
 

Zeitplan für die Entwicklung der Trägerkonzeption und der Einzelkonzeptionen  
Die Vorgehensweise aus der Klausurtagung vom 13.02.2014 sieht für den 31.03.2014 eine 
Beschlussempfehlung durch den Sport- Kultur und Sozialausschuss und in Folge einen positiven 
Beschluss der Gemeindevertretung am 12.05.2014 zur vorgeschlagenen Trägerkonzeption als 
Rahmenkonzeption vor.  
Danach können dann mindestens monatliche Team-Arbeitstreffen erfolgen mit dem Ziel: 
Zwischenbericht über Trägerkonzeption im Sport- Kultur und Sozialausschuss am 08.09.2014 und 
als Meilenstein Nr. 1 „Vorstellung der erarbeiteten Trägerkonzeption“ am 01.12.2014 im Sport- 
Kultur und Sozialausschuss mit Beschlussempfehlung für die Gemeindevertretung.  
Dieser Prozess bedarf einer externen Begleitung, um dem qualitativ hohen Anspruch für 
Erzhausen gerecht zu werden. Als Fachberater kann bei entsprechender Beschlussfassung Herr 
Dieter Assel zur Verfügung stehen. 
Die Elternbeiräte wurden im Rahmen eines Elternbeirat-Treffens am 17.02.2014 über die geplante 
Vorgehensweise für die Erstellung einer Trägerkonzeption als Grundsatzentscheidung und 
Leitlinie für die darauf aufbauenden bzw. sich ableitenden pädagogischen Konzeptionen jeder 
einzelnen Einrichtung informiert. Ebenso über geplante 6 Schließ-Konzeptionstage im Jahr 2015 
je Einrichtung, welche im Abstand von ca. 2 Monaten stattfinden sollen. Die Terminierung 
berücksichtigt sowohl Brückentage als auch die Schulferien.  
Die einzelnen Konzeptionstage 2015 für die pädagogische Ausarbeitung innerhalb der einzelnen 
Kindertagesstätten sind: 
Montag, der  05.01.für alle Kindertagesstätten 
Montag, der 16.03. oder Freitag, der  20.03  
Freitag, der 15.05. (Brückentag) für alle Kindertagesstätten  
Montag, der 27.07. oder Freitag, der 31.07. 
Montag, der  14.09. oder Freitag, der 18.09  
Montag, der 12.10 oder Freitag, der 16.10.  
Start für alle gemeindlichen Kindertagesstätten in Richtung Konzeptionsentwicklung soll der 
gemeinsame Konzeptionstag am Donnerstag, 02.10.2014 sein unter Mitwirkung von Herrn Assel. 
Die Eltern werden ab dann über die Elternbeiräte zum Stand der entsprechenden 
Konzeptionsentwicklung informiert und einbezogen, um sinnvolle und notwendige 
Reflexionsschleifen zu ermöglichen. 
Als Meilenstein Nr. 2 ist die Abschlusspräsentation der einzelnen pädagogischen 
Einrichtungskonzeptionen für Dezember 2015 geplant. 
 
Der Gemeindevorstand hat sich am 18.03.2014 mit der Thematik beschäftigt und direkt an den 
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss verweisen, um den Zeitplan zur Konzeptionsentwicklung 
einhalten zu können. 
 



 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache V/235 

 

Aktenzeichen: TOP 

federführendes Amt: 40 Sozialverwaltung 

Sachbearbeiter/in: Frau Heinz 

Datum: 19.03.2014 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Sport-, Kultur- und Sozialausschuss 31.03.2014  

Haupt- und Finanzausschuss 08.05.2014  

Gemeindevertretung 12.05.2014  

Haupt- und Finanzausschuss 17.06.2014  

Gemeindevertretung 23.06.2014  

 
Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Eine Reihenfolge der gewünschten Optionen aus den vorgeschlagenen 
Unterbringungsmöglichkeiten (s. zusammengestellte Auflistung unter Sachdarstellung), 
zu welchen baurechtliche Detailplanungen zwecks Unterbringung von 
Asylbewerbern/innen erfolgen sollen, wird beraten mit Beschluss Empfehlung für die 
Gemeindevertretung. 

 

Sachdarstellung: 
 
Die Verteilung der Asylbewerber/innen erfolgt gemäß Beschluss des Kreistages in Form einer 
Quotenregelung auf die Kommunen des Landkreises.  
Bis dato konnte u.a. durch stetige Interventionen des Bürgermeisters und der Sozialverwaltung 
erreicht werden, dass keine Zuweisung von Asylbewerbern/innen nach Erzhausen erfolgte, ohne 
dass Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden waren.  
Am Dienstag, den 11.03.2014 wurde in einem persönlichen Gespräch des Bürgermeisters und der 
Fachdienstleitung Sozialverwaltung mit Herrn Koch (LaDaDi) und Vertretern der 
Wohnungsbaugesellschaft „Nassauische Heimstätten“ versucht, Wohnraum für die Unterbringung 
von Asylbewerbern/innen in den Nassauischen Heimstätten, Bahnstraße 153 – 163 zu gewinnen. 
Eine abschließende Entscheidung in Form eines zu schließenden Mietvertrages mit dem Kreis ist 
noch offen. 
Zusätzliche Versuche der Sozialverwaltung zur Unterbringung von Asylbewerbern/innen sowie 
Asylberechtigten auf dem privaten Wohnungsmarkt sind sehr zeitintensiv und bis dato erfolglos 
geblieben.  
Eine zwangsweise Durchsetzung zum Auszug aus Asylbewerberunterkünften für Asylberechtigte 
bedeutet in Folge für die Kommune, dass diese Menschen alsdann obdachlos werden und als 
solche durch die Gemeinde unterzubringen wären.  
 
Nach hausinterner Rücksprache stehen derzeit folgende Optionen zur Auswahl: 
• Unterbringung in gemeindeeigener Liegenschaft Hauptstraße 99 
• Wohncontaineraufstellung: 
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Hof Hauptstraße 10  
Hessenplatz 
Bürgerpark (gegenüber Bücherbahnhof) 
Gewerbegebiet (neben REWE-Markt) 
 
Das Gebäude Hauptstraße 99 soll lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.08.2009 
(Drucksache IV/160 1) veräußert werden, das Gebäude ist bis dato nicht verkauft und unbewohnt. 
Herr Koch (Flüchtlingsamt LaDaDi) signalisierte, dass der Landkreis für notwendige Kosten der 
Instandsetzung und Renovierung zwecks Unterbringung von Asylbewerbern/innen bei 
gemeindeeigenen Liegenschaften in Vorlage tritt. Vorab bedarf es einer neuen Schätzung der 
entstehenden Baukosten. Die Verrechnung der Instandsetzungs- und Renovierungskosten würde 
alsdann mit der zu zahlenden monatlichen Kaltmiete durch den Kreis verrechnet werden. Die 
monatlichen Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung, Kanal) würden vom Kreis übernommen.  
 
Jede Wohncontaineraufstellung bedarf im Vorfeld eines baurechtlichen Verfahrens (Änderung des 
Flächennutzungsplans, bzw. des Bebauungsplans), welches mehrere Monate an Bearbeitungszeit 
für die Genehmigung beansprucht. In jedem Fall würden geschätzte Kosten für die Herstellung 
von Strom-, Wasser- und Kanalanschlüssen in Höhe von rd. 15.000 € entstehen ohne die 
Herstellung eines tragfähigen Untergrundes.  
Insbesondere im Bürgerpark und ggf. auch am Hessenplatz wären Baumfällarbeiten oder 
zumindest massiver Baumrückschnitt für die Containerstellung notwendig.  
Bei einer Containerstellung im Gewerbegebiet Südliche Ringstraße, ist zu beachten, dass der 
rechtskräftige Bebauungsplan dahingehend geändert werden müsste, dass eine Nutzung mit 
einem Wohnheim für Asylbewerber/innen möglich wird. Dies bedeutet, dass auch Private 
Ansprüche auf legale Wohnraumnutzung ohne Gewerbeanschluss, fordern könnten. 
 
Der Gemeindevorstand ist durch die Sozialverwaltung (DS 5/956) über das Schreiben des 
Landkreises DADI vom 05.02.2014 in Kenntnis gesetzt worden und hatte in Folge dessen um 
Prüfung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten bis hin zur Wohncontainerlösung gebeten. 
 
Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 18.03.2014 die Thematik behandelt (DS 5/956.1) 
und den Vorgang direkt in den Sport-, Kultur- und Sozialausschuss zur weiteren Beratung aus 
zeitlichen Gründen und wegen der Brisanz der Angelegenheit verwiesen.  
 
Insofern ist nach Ansicht der Sozialverwaltung die Aufstellung einer Prioritätenliste zu den 
aufgezeigten Optionen notwendig und die Verwaltung über die gewünschte weitere 
Vorgehensweise in Kenntnis zu setzen. 
 









 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache V/237 

 

Aktenzeichen: TOP 

federführendes Amt: 40 Sozialverwaltung 

Sachbearbeiter/in:  

Datum: 25.04.2014 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 08.05.2014  

Gemeindevertretung 12.05.2014  

 
Evangelischer Kindergarten - Antrag auf Erhöhung des Sollstellenplanes 
 

Beschlussvorschlag: 
 
offen 

 

Sachdarstellung: 
 
Die Evangelische Kirchengemeinde Erzhausen beantragt die Zustimung der Gemeinde Erzhausen 
zur Erhöhung des Stellenplanes im Evangelischen Kindergarten für das pädagogische Personal 
zum 01.09.2014 um 0,82% einer Vollstelle. Lt. Ausführungen der Ev. Kirche entsteht für sie ein 
jährlichen finanzieller Mehraufwand von ca. 40.000,-- €, die Mehrkosten für die Gemeinde 
Erzhausen dürften etwa 20.000,-- € betragen.  
 
Zusätzlich beantragt die Evangelische Kirchengemeinde Erzhausen die Zustimung der Gemeinde 
Erzhausen zur Erhöhung des Stellenplanes im Evangelischen Kindergarten für die Einstellung 
einer Praktikantin im Anerkennungsjahr zum 01.08.2014 um weitere 0,4% einer Vollstelle.  
 
Ingesamt ist somit der Stellenplan um 1,22 % einer Vollstelle zu erhöhen. 
 
Zwischen der Gemeinde Erzhausen und der Evangelischen Kirchengemeinde Erzhausen besteht 
ein Vertrag über die Trägerschaft und Finanzierung des Evangelischen Kindergartens in 
Erzhausen. Nach § 3 Absatz 4 dieses Trägervertrages bedarf die Stellenplanerweiterung der 
Zustimmung der Gemeinde Erzhausen.  
 
Die Antragszustimmung und Bereitstellung der finanziellen Mittel als überplanmässige Ausgaben 
wird empfohlen, um die von Kirchenseite geschilderte Situation hinsichtlich der Betreuung der 
Kinder zu ermöglichen. 
 















 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache V/238 

 

Aktenzeichen: TOP 

federführendes Amt: 3.0 Technische Verwaltung 

Sachbearbeiter/in: Herr Heller 

Datum: 28.04.2014 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 08.05.2014  

Gemeindevertretung 12.05.2014  

Bau-, Verkehrs- und 
Umweltausschuss 

02.06.2014  

Haupt- und Finanzausschuss 17.06.2014  

Gemeindevertretung 23.06.2014  

 
Verkauf kommunaler Wohnhäuser 
hier: Erneute Beschlussfassung der Rahmenbedingunen, insbesondere: 
Sicherung des Wohnrechts durch Eintragung in das Grundbuch 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Kommunalen Wohnhäuser Neckarstraße 
24, Hebbelstraße 4, Ostendstraße 1 und Hauptstraße 99 zu veräußern. Der 
Verkaufserlös ist zu maximieren und orientiert sich an den geplanten Erlösen aus den 
Haushaltsberatungen sowie der Anlagenbuchhaltung. Das Wohnrecht ist im Kaufvertrag 
zu verankern, eine Sicherung des Wohnrechts durch Eintragung im Grundbuch wird 
nicht in Anspruch genommen. 
 
Ferner wird festgelegt, dass für den Verkauf der Egelsbacher Str. 17 keine Sicherung 
des Wohnrechts durch Eintragung im Grundbuch erfolgt. Hier ist das Wohnrecht im 
Kaufvertrag zu verankern.  
 
Des Weiteren bestehen derzeit Überlegungen, die Hauptstraße 99 für Asylbewerber zu 
nutzen. Sollte ein entsprechender Beschluss gefasst werden, wird die Hauptstraße 99 
nicht veräußert. 

 

Sachdarstellung: 
 
Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Egelsbacher Straße 17 wurde der Kaufvertrag zur 
Unterzeichnung fertig vorbereitet. Dazu fand am 20.11.2013 ein Gespräch zwischen dem Käufer 
und den zuständigen Mitarbeitern des Fachbereichs III statt. Auf Grundlage des Beschlusses des 
Gemeindevorstandes wurden die Rahmenbedingungen für den Vertrag abgeklärt und definiert. 
Kurz vor Vertragsabschluss gelangt die Information an die Fachabteilung, dass eine Sicherung 
des Wohnrechts des Mieters durch Eintragung in das Grundbuch erfolgen muss. Eine vertragliche 
Zusicherung reiche nicht aus. Der Vertragsabschluss erfolgte nicht. Das Käuferpaar ist sichtlich 
über die Vorgehensweise verärgert. Ein Vertragsabschluss ist unter den Bedingungen nicht zu 
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erwarten auch nicht mit dem anderen Interessenten. 
  
Eine Sicherung des Wohnrechts durch Eintragung in das Grundbuch wurde in keinem Beschluss 
festgehalten, sondern ist eine mündliche Forderung. In zwei Sitzungen des Gemeindevorstandes 
wurde über den Verkauf beraten und durch den Beschluss wurde das Kaufangebot durch den 
Gemeindevorstand angenommen. 
 
Im Übrigen wurde die Gemeindevertretung mit der Drucksache V/192 gebeten, die 
Rahmenbedingungen für die Verkäufe der kommunalen Wohnhäuser festzulegen.  
Beratungsergebnis: „Da der Haupt- und Finanzausschuss keine Änderungen zur 
Beschlussfassung zum Haushalt 2013 für erforderlich hält, wird die Thematik abgesetzt“. 
 
In den Haushaltsberatungen sind keine Rahmenbedingungen außer einem sozialverträglichen 
Verkauf definiert worden. Lediglich im Investitionsplan wurden entsprechende Erlöse einkalkuliert. 
 
Somit steht die Fachabteilung nach wie vor vor dem Problem, dass die Rahmenbedingungen nicht 
geklärt sind. Insbesondere die Thematik mit der Sicherung des Wohnrechts durch 
Grundbucheintragung ist eine ungeklärte Fragestellung aus dem Hintergrund der 
Sozialverträglichkeit und den aus dem Verkauf der Egelsbacher Str. 17 gemachten Erfahrungen. 
 
Die Fachabteilung führt nun aktuell Besichtigungen durch und läßt sich entsprechende 
Kaufangebote vorlegen. Über die Rahmenbedingungen wird im Rahmen der 
Kaufvertragsvorbereitungen auf Grundlage der Vorgaben der Gemeindevertretung nach dem 
12.Mai 2014 verhandelt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Verwaltungsvorlage (28.4.2014) 
liegen für die die Neckarstraße 24 und Hebbelstraße 4 vielversprechende Kaufangebote vor.  
D.h. wenn die Gemeidnevertretung jetzt für einen Investor aktzeptable Rahmenbedinungen 
definiert, sind die beiden Objekte kurzfristig veräußert. Für die Ostendstraße stehen noch 
Besichtigungstermine aus. 
 
Gemäß der Hauptsatzung der Gemeinde und fehlendem Beschluss der Gemeindevertretung ist 
der Gemeindevorstand noch nicht ermächtigt bzw. beauftragt, die Grundstücke mit den Gebäuden 
zu veräußern.  
 
Die Gemeindevertretung wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten. 
 
 
 
Interner Vorgang: IV-2013-964 und IV-2013-1378 
 
 



 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache V/239 

 

Aktenzeichen: TOP 

federführendes Amt: 3.0 Technische Verwaltung 

Sachbearbeiter/in: Herr Heller 

Datum: 28.04.2014 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeindevertretung 12.05.2014  

 
Antrag auf Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für die Feuerwehr 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindevorstand verweist die Angelegeheit in die Gemeindevertretung 

 

Sachdarstellung: 
 
Beigefügt ist ein Antrag des Gemeindebrandinspektors Ralf Bachhuber zur Ersatzbeschaffung des 
Einsatzleitfahrzeuges (ELW) der Feuerwehr gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplans. 
Entsprechende Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 € wurden für dieses Jahr bereit gestellt. 
 
Die Gemeindevertretung wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten. 
 
Anlagen: 
Antrag des Gemeindebrandinspektors 
 
Interner Vorgang: IV-2014-2363 
 
 







 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache V/240 

 

Aktenzeichen: TOP 

federführendes Amt: 11 Ordnungsamt 

Sachbearbeiter/in: Frau Heinz 

Datum: 28.04.2014 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeindevertretung 12.05.2014  

 
Veranstaltungen "Brauchtums-, Familien- und Mitmachfest" und "Jubiläumsmeile" 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung ist Veranstalter sowohl für das „Brauchtums-, Familien- und 
Mitmachfest“ am 29.06.2014 und setzt dafür als Organisationsteam Frau Brigitte Weber, 
Herrn Günter Becker und Herrn Wolfgang Demmel ein, als auch für die 
„Jubiläumsmeile“ am 19.07.2014 und setzt dafür als Organisationsteam Frau Melanie 
Niesik, Herrn Tim Heidler und Herrn Andreas Breidert ein. 

 

Sachdarstellung: 
 
Im Rahmen der 750 Jahrfeier Erzhausens im Jahr 2014 sind von Organisationsteams 
Veranstaltungen geplant. Das „Brauchtums-, Familien- und Mitmachfest“ und die „Jubiläumsmeile“ 
werden als Spezialmärkte (§§ 68, 69 GewO) durchgeführt.   
Kosten für die Marktfestsetzung entstehen nicht, da die Gemeinde Erzhausen Veranstalter ist. 
 
Finanzielle Belange der 750 Jahrfeier Erzhausens sind mit dem Organisationsteam „Finanzen“, 
bestehend aus Herrn Wolfgang Demmel und Herrn Rainer Seibold, abzusprechen.  
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